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TRVB 122 S 
„Rauchwarnmelder“
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TRVB 114 S 
„Anschaltebedingungen von Brandmeldeanlage 

an öffentliche Feuerwehren“
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Roter Faden 

• TRVB 122 S „Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, 
Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung, 
Kindergärten und Beherbergungsstätten mit bis zu 30 
Gästebetten, Einbau, Betrieb und Instandhaltung“

 Vorschreibung
 Umsetzung der TRVB 122 S
 Umgang bei Alarmen mit Rauchwarnmelder
 Differenzen zu TRVB 123 S bei Kindergärten

• TRVB 114 S „Anschaltebedingungen von   
Brandmeldeanlage an öffentliche Feuerwehren“

 Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der TRVB 114
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gültig seit 01.02.2015

gültig seit 12.07.2008

gültig seit 01.01.2008

gültig seit 01.07.2008

gültig seit 01.10.2012 gültig seit 01.05.2011

gültig seit 01.01.2008

Vorschreibung der Rauchwarnmelder
OIB Richtlinie

Notwendigkeit der Rauchwarnmelder lt.

• in Wohngebäuden
 in allen neuen Wohngebäude
 keine Nachrüstpflicht (ausgenommen Kärnten)

• in Kindergärten vernetzte Rauchwarnmelder
• in Beherbergungsstätten bis 30 Betten,

vernetzte Rauchwarnmelder

gültig seit 01.07.2016

gültig seit 01.07.2013
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Unterscheidung der Bauarten
nicht vernetzte und vernetzte Rauchwarnmelder 

nicht Vernetzte Ausführung Vernetzte Ausführung

Einsatzbereich:
• Kindergärten
• Gebäuden mit vergleichbare Nutzungen
• Beherbergungsstätten bis 30 Betten

Einsatzbereich:
• Wohnhäuser
• Wohnungen 
• Räume mit wohnungsähnlicher   

Nutzung
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Unterscheidung der Bauarten
Anschluss an Stromquelle?

OIB  2011:
• Wohnhäuser
• Kindergärten

OIB 2015: (nicht NÖ)
• Beherbergungstätte

OIB 2011 und TRVB 122 S:
• Beherbergungstätten

 OIB Anschluss an 
Stromversorgung

 TRVB Anschluss an 230V 
Netzversorgung

Rauchwarnmelder mit
Batterie

Rauchwarnmelder mit 
Stromanschluss und Batterie
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Unterscheid zu Brandmeldeanlagen
Probleme für den Feuerwehreinsatz

• Keine Zutrittsmöglichkeit
• Keine Feuerwehrschlüsselsafe

• Keine Meldererkennung
• Keine Auslöseort

• Keine Brandschutzpläne
• Keine Führungsmittel

• Keine genormte Alarmanzeige
• Unterschiedliche Rückstellmöglichkeiten
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Qualitätsvorgaben
Prüfnormen / Richtlinien der Rauchwarnmelder 

• Die Europäische Produktnorm ÖNORM EN 14604 legt Anforderungen, 
Prüfverfahren sowie Leistungskriterien für Rauchwarnmelder fest. Sie sind 
für Anwendungen in Haushalten oder für vergleichbare Anwendungen im 
Wohnbereich vorgesehen. 

• Weiters dürfen Rauchwarnmelder nur mit        Kennzeichnung verbaut 
werden.

• Die Anwendungsrichtlinie TRVB 122 S regelt Planung, Einbau, Betrieb und 
Instandhaltung von Rauchwarnmeldern. Diese Anwendungsrichtlinie gilt für 
private Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung und richtet 
sich an die für den Brandschutz zuständigen Behörden, Feuerwehren, 
Hersteller von Rauchwarnmeldern, Planer, Hauseigentümer und Bewohner. 
Gemäß der TRVB 122 S, müssen Rauchwarnmelder nach ÖNORM EN 
14604 zertifiziert sein. 
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Qualitätsvorgaben

Billig Rauchwarnmelder ?
Ja / Nein?

MUSS:

EMPFOHLEN:
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Einleitung

Allgemeine formelle Ausführung

Planung und Einbau

Installationsvorschriften

Betrieb, Inspektion, Prüfbestimmungen

Wartung, Instandsetzung, Funktionsprüfung

TRVB 122 S „Rauchwarnmelder 
für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung, 
Kindergärten und Beherbergungsstätten mit bis zu 30 Gästebetten, Einbau, 
Betrieb und Instandhaltung“
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Überwachungsbereiche sinngemäß OIB

Wohnungen: 
• alle Aufenthaltsräume
• Gänge mit Fluchtwegen
• ausgenommen Küchen, und Abstellräume

Kindergärten: 
• alle Aufenthaltsräume
• Gänge mit Fluchtwegen

Beherbergungsstätten (nicht mehr als 30 Betten): 
• alle Gästezimmer
• Gänge mit Fluchtwegen

TRVB 122 S Rauchwarnmelder 
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Inbetriebnahme und Montage: 
• bei Wohnhausanlagen, Reihenhausanlagen, 

Beherbergungsstätten, Kindergärten durch ein 
Elektroinstallationsunternehmen

• Bei Wohnhäuser kann die Installation durch Privatpersonen 
erfolgen

Anordnung der Rauchwarnmelder:
• ähnlich der TRVB 123 S Brandmeldeanlagen
• 0,5m Abstände zu Einbauten und Wänden, usw.
• Überwachungsfläche pro Melder 60m²
• sehr anschauliche Bilddarstellungen
• Kindergärten und Beherbergungsstätten: vernetzte Alarmierung
• Beherbergungsstätten: Anschluss an 230V Netzversorgung

TRVB 122 S Rauchwarnmelder 
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TRVB 122 S Rauchwarnmelder
Anordnung der Rauchwarnmelder
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TRVB 122 S Rauchwarnmelder
Anordnung der Rauchwarnmelder
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TRVB 122 S Rauchwarnmelder
Anordnung der Rauchwarnmelder
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Instandhaltung: 
• Durch den Betreiber nach

Angaben des Herstellers
• Intervall jedoch mindestens

alle 12 Monate

Prüfbestimmungen:
• Überprüfungsprotokoll durch

Elektroinstallationsunternehmen
(bei Wohnhausanlagen, Reihenhaus-
anlagen, Beherbergungsstätten, 
Kindergärten; nicht bei Wohnhäuser) 

• Keine Revisionen

TRVB 122 S Rauchwarnmelder
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Kein Ersatz einer Brandmeldeanlage 
nach TRVB 123 S und EN54 !!

TUS

Kein Weiterleitung gemäß ÖNORM EN 54-2 an 
Öffentliche alarmnehmende Stellen !! 

TRVB 122 S Rauchwarnmelder
Weiterleitung
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Unterschied zur TRVB 123 S
bei der Ausführung in Kindergärten

Kindergarten nach TRVB 122 S

• Schutzumfang: alle Aufenthaltsräume 
und Gänge mit Fluchtwegen

• Vernetzte Alarmierung

Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 2

Kindergarten nach TRVB 123 S

• Schutzumfang: Brandabschnitt, 
Betriebsanlage oder Vollschutz 

• Sirene im dem Aufenthaltsbereich der 
Betreuer

• Sonst Blitzleuchten nach EN 54-23

Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 2

Büro
Leitung

Büro
Leitung
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TRVB 122 S Rauchwarnmelder
Zugang zur TRVB 122 S

Kostenloser Zugang und Kostenloser Download !
da die Installation auch durch Privatpersonen in Wohnhäuser erfolgen kann 

Homepage des 
Bundesfeuerwehrverbandes

für jedermann zugänglich 
allerdings ohne Anhang 3: 

Überprüfungsprotokoll

Homepage des NÖ 
Landesfeuerwehrverbandes

im Grünen Ordner
inkl. Anhang 3: Überprüfungsprotokoll
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Feuerwehreinsatz mit Rauchwarnmelder

„Hier Florian NÖ, Interne Brandmelderauslösung 
Wohnhausanlnage Mustergasse 1, Stiege 3“  
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Feuerwehreinsatz mit Rauchwarnmelder
Türöffnung rechtmäßig?

• Situationsbedingte Entscheidung des Einsatzleiters

 Es muss eine Scheingefahr vorliegen
 Durch Fachgerechte Ausbildung -> Situation richtig einschätzen

 Verhindern das ein etwaiger Brand sich weiter ausbreitet
 Überprüfung ob sich dort noch Personen befinden
 Bedenken, dass die Sirene kann auch von einen CO Warner stammen kann
 Macht niemand die Tür / anderweitigen Zutritt verschaffen
 diese Maßnahmen müssen verhältnismäßig sind

 Halten sich die Feuerwehrleute an diese Regel, kann der 
Eigentümer keinen Schadenersatz verlangen.
(Handgericht Heidelberg, Urteil v. 07.03.2014, Az.: 1 O 98/13)
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Einleitung

Einleitung Begriffsbestimmungen

Technische Bestimmungen

Regelt zusätzlich zur ÖVE die Leitungsinstallation

Organisatorisches

Regelt die Abnahme und Revision der akkreditierten 
Inspektionsstelle

Normen

Primär der Verweis auf die relevanten Produktnormen

7: Anhänge

Zusätzliche Formulare

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Aufbau
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• Wählgeräte mit Sprachdurchsage sind für die Alarmierung nicht zugelassen!
• Übertragungsgerät muss der EN 54-21 und der EN50136 entsprechen

Type 1 – fest zugeordneter 
Übertragungsweg

Type 2 – auto. Wählanlage für 
das öffentliche Fernsprachwählnetz

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 3 Übertragungssystem (TUS Sender)
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Standort der Komponenten beim Feuerwehrangriffsweg wird durch die 
örtliche Feuerwehr festgelegt:

• Feuerwehrbedienfeld
• Abgesetztes Anzeigefeld
• Feuerwehrplankasten
• Handfeuermelder Hausalarm
• Handfeuermelder Auslösung 

aller Brandfallsteuerungen

Standort unmittelbar nach Zutritt im Gebäude - gleich sichtbar. Nahbereich
von Stiegenhäuser, Feuerwehraufzügen Handauslösungen der RWA.

Wenn der Zugang nicht gleich sichtbar, ist muss dieser nach 
ÖNORM F 2030 gekennzeichnet sein.

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 4.1-4.3 Anforderungen an die BMA 
(Standorte, Kennzeichnung)



Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband
Arbeitsausschuss Vorbeugender Brandschutz – Technik Tulln am 22.04.2017, FT Ing. Wolfgang Ernst

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 4.2.3 Externer Druckknopfmelder

An das Übertragungsgerät ist direkt ein Druckknopfmelder anzuschließen, 
dieser ist deutlich mit der Aufschrift „Feuerwehr“ zu beschriften.
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Standort der Komponenten beim Feuerwehrangriffsweg wird durch die 
örtliche Feuerwehr festgelegt:

• Feuerwehrbedienfeld
• Abgesetztes Anzeigefeld
• Feuerwehrplankasten
• Handfeuermelder Hausalarm
• Handfeuermelder Auslösung 

aller Brandfallsteuerungen

Standort unmittelbar nach Zutritt im Gebäude - gleich sichtbar. Nahbereich
von Stiegenhäuser, Feuerwehraufzügen Handauslösungen der RWA.

Wenn der Zugang nicht gleich sichtbar, ist muss dieser nach 
ÖNORM F 2030 gekennzeichnet sein.

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 4.1-4.3 Anforderungen an die BMA 
(Standorte, Kennzeichnung)
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Bedienung der Berechtigungsstufe 2 mit Codeeingabe

Bedienung der Berechtigungsstufe mit Schlüssel  

Bediencode muss an der Innenseite des FBF 
geklebt sein.

Schlüssel muss im Feuerwehrschlüsselsafe 
hinterlegt sein.

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 4.3.5 Berechtigungsstufe 2
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• Zu alle überwachten Räumen muss der Zutritt mit Schlüssel gegeben sein
• Schlüsselsafe muss der ÖNORM F 3032 entsprechen
• maximal Generalschlüssel plus 4 weitere im Safe hinterlegt
• bei mehr als 5 Schlüsseln ist ein Multischlüsselsafe erforderlich
• Schlüsselring muss verschweißt sein
• Feuerwehrblitzleuchte beim Schlüsselsafe

Feuerwehschlüsselsafe

verschweißter
Schlüsselring

max. 1+4 Schlüsseln

Multischlüsselsafe

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 4.4 Schlüsselbereithaltung, 5 Schlüsselsafe
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Lager
MG 1000 

1
Produktion
MG 3000 

3

Büro
MG 2000 

2

Bediengruppen Zuordnung zu Schlüssel

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 4.4.2 Mehrfachschlüsselaufbewahrung 
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Voraussetzungen für die Anschaltung 
• Errichtung der Brandmeldeanlage nach TRVB 123 S
• Einreichunterlagen
• Anschalte-Vertrag mit der Feuerwehr
• Positive Abnahme einer abnehmenden Stelle
• Brandschutzpläne gemäß TRVB 121 O
• Ausbildung des Betreiberpersonals nach TRVB 117 O
• Innerhalb 30 Minuten vor Ort 
• Abgeschlossener Probebetrieb

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 8 Anforderungen an die BMA
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bis DATO:
„Roter Ordner“ - Feuerwehrordner

Inhalt:
- Kontrollbuch
- Bediengruppenverzeichnis
- Brandschutzpläne
- Brandfallsteuerliste
- Wartungsvertrag
- Abnahmebericht der Prüfstelle
- Verständigungsliste
- Zeugniskopie des  Brandschutzbeauftragten
- Bedienungsanleitung

P

FPK

Hinterlegungsort 
Brandschutzplan

Feuerwehr Plankasten
ab 03.2015:
„Roter Ordner“ und „grüner Ordner“

Inhalt:
- Hinweis Hinterlegungsort

Kontrollbuch
- Bediengruppenverzeichnis
- Brandschutzpläne
- Brandfallsteuerliste
- Angaben Brandschutzanlagen
- Verständigungsliste

Inhalt:
- Kontrollbuch
- Wartungsvertrag
- Abnahmebericht der

Prüfstelle
- Zeugniskopie des 

Brandschutzbeauftragten
- Bedienungsanleitung
- sonstiges

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 8.2.5 Anforderungen an die BMA
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• muss ausreichende beleuchtet sein
• muss ausreichende Auflagefläche 

für Führungsmittel der Feuerwehr haben
(z.B. fixer Tisch, aufklappbares Pult)

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 8.2.11 Führungsmittel
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TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 8.2.9 Öffnungswerkzeug

Für ungehinderte und rasche Erkundung müssen am Angriffsweg 
Geeignete Werkzeuge zum Öffnen der Zwischenböden und 
Zwischendecken hinterlegt werden.

in der Zwischendecke

im Zwischenboden
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Alle Führungsmittel gleich
• Raumbezeichnungen (Klartexte) müssen nun in allen Führungsmittel 

für die Feuerwehr dargestellt  werden, und gleich sein. 

Feuerwehrbedienfeld BrandschutzplanBediengruppen-
verzeichnis

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 8.2.11 Führungsmittel
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TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 9 Betrieb und Außerbetriebnahme

• bei Alarm des BMA Teilnehmer, verpflichtet auszurücken

• keine Schadensersatzansprüche
- BSB nicht erreichbar
- mangelhafte organisatorische Voraussetzungen (Zugang)
- Störung Alarmsenders / Fernmeldenetz

• FW muss bei Schutzmaßnahmen und Untersuchungen am Objekt 
unterstützt bzw. zugelassen werden

• Maßnahmen zur Sicherheit gegen Fehl- und Täuschungsalarmen (Umbau 
BMA, Intervention,…)
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Abschaltung durch die Feuerwehr

• Teilabschaltung (Melder-Abschaltung)
 nicht Rückstellbarkeit eines Melders
 mehrmaliger Alarm eines Melders in einer kurzen Zeitspanne
 Ersatzmaßnahmen sind notwendig!

• Ganzabschaltung
- nicht Rückstellbarkeit der Brandmeldezentrale
- ständiger Alarm z.B. defekter Alarmsender

• Verpflichtende Information an BSB

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 9 Betrieb und Außerbetriebnahme
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• Instandhaltung und Revisionen von Brandschutzanlagen müssen nach den 
jeweils gültigen Richtlinien und Normen durchgeführt werden. 

• Bestätigung über das Vorhandensein eines aufrechten 
Instandhaltungsvertrages oder das „Attest Instandhaltung“ gemäß 
zutreffender TRVB ist der Feuerwehr zu übermitteln

• Instandhaltungen müssen durch eine für das jeweilige Brandschutzsystem 
zertifizierte Fachfirma (welche durch eine hierfür akkreditierte 
Zertifizierungsstelle zertifiziert wurde) durchgeführt werden.

• Die Instandhaltungsprotokolle sind als Nachweis im Ordner für die 
Feuerwehr zu hinterlegen

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 10 Abschlussüberprüfung
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• Die Reaktionszeit ist möglichst kurz zu halten und darf 60 Sekunden 
nicht  überschreiten. Die Erkundungszeit ist in Abhängigkeit von 
Risikosituation und Interventionsmöglichkeiten möglichst kurz zu halten; 
im Regelfall soll sie 5 Minuten nicht überschreiten. 

• Starten der Erkundungszeit durch die Taste „Erkundung oder

• Direkt neben oder an der BMZ muss eine mit der Aufschrift „Abbruch 
Interventionsschaltung“ beschriftete Taste vorhanden sein, bei deren 
Betätigung die laufende Erkundungszeit abgebrochen und der Alarm 
unmittelbar an die FW übermittelt wird. Dies kann durch einen DKM, 
einen Menüpunkt oder eine Taste in der BMZ realisiert werden.

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
12 Interventionsschaltung
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Mehrkriterien TUS
• Anschaltung mehrerer BMA an einen Alarmsender ist mit Zustimmung 

der örtlichen Feuerwehr zulässig

• Alarmkriterien sind frei wählbar

• Zusatzkriterium bei Auslösung der Sprinkleranlage ist erforderlich

• Zusatzkriterium bei Auslösung der Gaslöschanlage ist erforderlich

• Intervention nur mit Genehmigung der Behörde zulässig

TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
NÖ Anhang
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TRVB 114 S – Anschaltebedingungen
Punkt 8 Anschaltevertrag

TRVB 114 S wird Vollinhaltlich 
zum Vertragsgegenstand !


